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Vorwort

Mit der vorliegenden Arbeit bin ich im Wintersemester 2018/2019 an der Ludwig-
Maximilians-Universität München habilitiert worden. Die Veröffentlichung habe
ich zunächst aufgrund des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Stärkung der
Integrität in der Wirtschaft zurückgestellt, das wegen der damit geplanten Neuord-
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gehabt hätte. Nachdem dieses Gesetz schließlich doch nicht verabschiedet wurde,
habe ich das Manuskript aktualisiert. Es befindet sich grundsätzlich auf dem Stand
Juli 2023 mit einzelnen Aktualisierungen bis in den Oktober 2023.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meinem akademischen Lehrer Prof.
Dr. Mathias Habersack für die überaus schnelle Erstellung des Erstgutachtens,
aber auch für die Betreuung meines Habilitationsprojekts und für die langjährige
Förderung und Unterstützung durch ihn, die ich auch schon davor als Doktorand
und in der Folge als Privatdozent erfahren habe. Mein herzlicher Dank gilt zu-
dem Herrn Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit für die ebenso schnelle Erstellung
des Zweitgutachtens sowie den weiteren Mitgliedern der Juristischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität. Darüber hinaus danke ich herzlich den
Herren Professoren Dr. Dr. h. c. Jörn Axel Kämmerer, Dr. Dr. h. c. mult. Karsten
Schmidt und Dr. Rüdiger Veil für die Aufnahme der Arbeit in die Schriften zum
Unternehmens- und Kapitalmarktrecht. Zum Ausdruck bringen möchte ich zu-
dem meine Dankbarkeit für die großzügige Förderung meines Habilitationspro-
jekts durch den Nachwuchsförderungsfonds im Rahmen des Zukunftskonzepts
LMUexcellent.

Auf meine Zeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München blicke ich mit
Freude und Dankbarkeit zurück. Ich bedanke mich bei meinen ehemaligen Kolle-
ginnen und Kollegen an der LMU sowie am Max-Planck-Institut für Steuerrecht
und Öffentliche Finanzen, mit denen ich (ohne dort tätig gewesen zu sein) eben-
falls im engen Austausch stand, für die schöne gemeinsame Zeit einschließlich
vieler interessanter Gespräche zu den unterschiedlichsten Themen. Exemplarisch
erwähnen möchte ich in alphabetischer Reihenfolge Prof. Dr. Timo Fest, Eva Fi-
scher, PD Dr. Max Foerster, Prof. Dr. Jens-Uwe Franck, Prof. Dr. Miguel Gimeno
Ribes, Prof. Dr. Alexander Hellgardt, Victor Jouannaud, Dr. Benedict Kebekus,
Diana Liebenau, Prof. Dr. Alessandro Luciano, Dr. Matthias Lüdeking, Ursula
Mayr, Marieke Merkle, Prof. Dr. Christine Osterloh-Konrad, Prof. Dr. Christian
Picker, Prof. Dr. Kai Purnhagen, Prof. Dr. Erik Röder, Dr. Lisa Schwarz, Samy



Sharaf, Christoph Wenzel, Dr. Wilhelm Wucherer, Dr. Tuğçe Yaşar und Peter Zick-
graf.

Mein Dank gebührt ferner dem Verlag und dem Lektorat sowie meiner Familie,
insb. meiner Frau Dr. Anne Meckbach und meiner Mutter Susanne Hasse-Petersen,
die in mühevoller Arbeit das Manuskript vor der Drucklegung Korrektur gelesen
hat.
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Einleitung

A. Gegenstand, Grundansatz und Methode der Untersuchung

I. Kern des Untersuchungsgegenstands

Im Zentrum der Untersuchung stehen die Legalitätspflicht und die – hier so ge-
nannte, häufiger aber als Legalitätskontrollpflicht bezeichnete1 – Legalitätsdurch-
setzungspflicht2 des Vorstands der Aktiengesellschaft.3 Gemeint ist, wie noch nä-
her auszuführen und zu präzisieren sein wird, nur die Pflichtenstellung im Innen-
verhältnis, rechtliche Bindungen der Gesellschaft gegenüber Dritten oder der
Allgemeinheit (im Folgenden: „außenrechtliche“ Bindungen bzw. Normen des
„Außenrechts“4) selbst zu beachten und der Verletzung derartiger Pflichten durch
andere für das Unternehmen tätige Personen entgegenzuwirken.5 Es geht dem Ver-
fasser insoweit nur um Rechtsverstöße, die „aus dem Unternehmen heraus“6 be-
gangen werden, nicht unmittelbar gegen den Unternehmensträger gerichtet sind,
sondern – zumindest vordergründig7 – zu seinem Vorteil begangen werden und
Rechtsgüter Dritter oder der Allgemeinheit beeinträchtigen oder gefährden. An-
gesprochen ist damit (soweit strafbare Verstöße in Rede stehen) der Bereich der
sog. Entlastungskriminalität.8 Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen
meist schlicht von Rechtsverstößen gesprochen.

1 Der Begriff findet sich etwa bei Verse, ZHR 175 (2011), 401, 403 ff.
2 Begriffsprägend Harbarth, ZHR 179 (2015), 136, 145.
3 Zu dieser Pflichtenstellung und den Begrifflichkeiten §1 A., S. 15 ff; §17 A., S. 845 ff.
4 Diese Begrifflichkeiten verwendet Kutschelis, 142.
5 §1 A., S. 15 ff; §17 A., S. 845 ff.
6 Nietsch, ZGR 2015, 631, 653. Gemeint sind hier Verstöße durch Organwalter oder sonst

für das Unternehmen tätigen Personen.
7 Gleich, ob es sich dabei tatsächlich um „nützlichen Rechtsverstöße“ handelt oder nicht –

dazu noch unten, § 6 A.III.3., S. 138 ff.; § 10 B.IV., S. 396 ff.
8 Eingehend Bock, Criminal Compliance, 23 ff., mit der Kritik, dass auch die Entlastungs-

kriminalität i. d.R. dem wohlverstandenen Eigeninteresse der Wirtschaft zuwiderlaufe. Das ist
sicher teilweise richtig (vgl. dazu noch §3 B.II., S. 66 ff., §6 A.IV., S. 146 ff.; eingehend Bock,
Criminal Compliance, 24 ff. mit Blick auf das kollektive Interesse der Wirtschaft, welches sich
indes nicht immer mit dem individuellen Interesse einzelner – insb.: im Wettbewerb sonst unter
die Räder kommender – Unternehmen deckt, auch dazu Bock, Criminal Compliance, 25). Diese
Erkenntnis ändert aber nichts daran, dass die Interessenlage bei der unmittelbar gegen das
Unternehmen gerichteten sog. Belastungskriminalität, zu der etwa Unterschlagungen durch



II. Einbeziehung weiterer Rechtsformen neben der Aktiengesellschaft

Die Untersuchung beschränkt sich nicht strikt auf das Aktienrecht, sondern be-
greift die genannten Pflichten als rechtsformübergreifendes Phänomen. Zudem
lassen sich bei anderen Rechtsformen (z.B. der GmbH) einige Eigenarten der le-
galitätsbezogenen Organpflichten9 besser herausarbeiten als bei der Aktiengesell-
schaft, weil sie dort infolge aktienrechtlicher Besonderheiten – Satzungsstrenge,
§23 Abs. 5 AktG; eigenverantwortliche Leitung durch den Vorstand, § 76 Abs. 1
AktG – leicht unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleiben könnten.10 Soweit es
mit Blick darauf erforderlich ist, werden auch andere Rechtsformen in die Betrach-
tung einbezogen, ohne dass damit der Anspruch verbunden wäre, die Bedeutung
der Legalitätspflicht und der Legalitätsdurchsetzungspflicht bei derart verfassten
Gesellschaften umfassend herauszuarbeiten. Angesichts dieser rechtsformüber-
greifenden Bezüge werden in der Folge anstelle AG-spezifischer Begriffe (insb.:
Vorstand) z. T. rechtsformneutrale Termini wie „Organwalter“ oder „Geschäfts-
leiter“ verwendet.

III. Grundansatz und Leitgedanken der Untersuchung

Auch bei der Aktiengesellschaft erhebt die Untersuchung nicht den Anspruch,
Reichweite und Kontext der genannten Pflichten umfassend auszuleuchten. Viel-
mehr bleiben viele Detailfragen, obgleich sie interessant und für die Praxis von
großem Interesse sind, unbehandelt. Dies erklärt sich aus dem spezifischen Blick-
winkel der Untersuchung, der es nahelegt, die Betrachtung auf ganz bestimmte
Fragestellungen zu fokussieren: Spätestens11 seit Walther Rathenaus Werk „Vom
Aktienwesen“ im Jahr 1918 und der jenseits des atlantischen Ozeans entbrannten
Kontroverse zwischen Dodd und Berle12 wird unter unterschiedlichen Vorzeichen
diskutiert, ob und ggf. inwieweit sich das Leitungsorgan der Aktiengesellschaft
über die Interessen der Aktionäre hinaus auch an Belangen der Allgemeinheit

2 Einleitung

Mitarbeiter gehören, anders ist, weil insoweit auf das Eigeninteresse des Unternehmensträgers
an der Bekämpfung der Verstöße vertraut werden kann (vgl. dazu auch Bock, Criminal Com-
pliance, 24). Deshalb sind Taten der Belastungskriminalität grds. auch kein tauglicher Ansatz-
punkt für eine Verbandsgeldbuße nach den §§130, 30, 9 OWiG, die ansonsten auf eine Sank-
tionierung des Tatopfers hinausliefe (KK-OWiG/Rogall, § 130 OWiG Rn. 98). Dieser Unter-
schied in der Interessenlage rechtfertigt es, den Bereich der Belastungskriminalität aus dem
Untersuchungsgegenstand herauszunehmen.

9 Der Begriff wird (ebenso wie die Wendung „legalitätsbezogene Pflichtenstellung“) im
Folgenden bisweilen verwendet, um die Legalitätspflicht und die Legalitätsdurchsetzungs-
pflicht in knapper Form zusammenfassend zu bezeichnen.

10 Vgl. namentlich § 3 C., S. 79 ff., § 10 F., S. 460 ff., §12 mit S. 628 ff.
11 Die Aufarbeitung historischer Hintergründe gehört ebenfalls nicht zum Gegenstand der

Untersuchung.
12 Dodd, 45 Harv. L. Rev. 1145 (1932); Berle, 45 Harv. L. Rev. 1365 (1932).



und/oder konkreter weiterer sog. Stakeholder zu orientieren hat.13 Vor diesem Hin-
tergrund richtet sich das Erkenntnisinteresse des Verfassers darauf, ob die legali-
tätsbezogenen Organpflichten aus verbandsendogenen Gesichtspunkten abzuleiten
sind14 oder ob sie als Ausdruck des öffentlichen Interesses an der Durchsetzung der
Rechtsordnung – ohne Unterschied in der Sache wird im Folgenden auch vom
staatlichen „Normvollzugsinteresse“ zu sprechen sein – verstanden werden müs-
sen.15 Das Ergebnis dieser Überlegungen ist sodann in übergeordnete Zusammen-
hänge einzuordnen, zu würdigen und auf seine dogmatischen Implikationen für
verschiedene Einzelfragen hin zu untersuchen.

Eine Beeinflussung der Organpflichten durch verbandsexterne, aus außenrecht-
lichen Vorgaben herrührende Wertungen erscheint insofern vorstellbar, als das
Wirtschaftsverwaltungsrecht und insbesondere das Banken- und Versicherungs-
aufsichtsrecht schon seit längerer Zeit dazu übergegangen sind, ihre jeweiligen
Steuerungsziele nicht nur durch Verbote mit Erlaubnisvorbehalt und vergleichbare
Instrumente der klassischen Eingriffsverwaltung zu verfolgen, sondern auch durch
gezielte Eingriffe in die Corporate Governance unternehmenstragender, im je-
weiligen Regelungsbereich tätiger Gesellschaften.16 Auch jenseits des beaufsich-
tigten Bereichs werden insb. staatliche Compliance-Vorgaben17 z. T. ebenfalls als
Regulierungsstrategie zur Durchsetzung der Rechtsordnung18 begriffen und als
„regulierte Selbstregulierung“19 oder „Privatisierung der Kriminalprävention“20

charakterisiert.21 Betrachtet man zugleich die Diskussion zur Funktionalisierung
des Privatrechts,22 so erscheint es möglich, dass das öffentliche Interesse an der
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13 Überblick bei Fleischer, in: Hommelhoff/Hopt/v. Werder (Hrsg.), Handbuch Corporate
Governance, 185, 186; Chr. A. Weber, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2015, 419,
420; exemplarisch für die Diskussion im deutschen Schrifttum Rittner, FS Geßler, 139; T. Rai-
ser, FS R. Schmidt, 101.

14 Vgl. Binder, ZGR 2013, 760, 783, der dem öffentlichen Interesse die „verbandsendoge-
nen Erwägungen“ und Ziele gegenüberstellt.

15 Vgl. die ausführliche Untersuchung in §10 mit S. 294 ff.
16 Binder, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 145, 146 ff.; ders., ZGR 2013,

760, 761 ff.; vgl. auch Ho, 3 Eur. J. Risk Reg. 463 (2012).
17 Zum Begriff der Compliance s.unter Einleitung C.I., S. 10, vgl. auch § 16 A., S. 770 ff.
18 Exemplarisch: Parker, 32 Admin. & Soc’y 529 (2000); Grabosky, 8 Governance 527

(1995); Stone, 90 Yale L.J. 1 (1980) und aus dem deutschen Schrifttum etwa Klösel, 19 ff.;
Pape, 35 ff.; Sieber, FS Tiedemann, 449ff.; vgl. auch Bergmoser/Theusinger/Gushurst, BB-
Beilage Nr. 5/2008, 1, 2 („Instrumentalisierung der Corporate Governance zur Behebung wirk-
licher oder vermeintlicher Missstände in Unternehmen“). Für weitere Nachw. vgl. den Verweis
in Fn. 21 (hier auf S. 3).

19 S. etwa Pape, 140 ff.; Sieber, FS Tiedemann, 449, 476; allgemein Teubner, 17 L. & Soc’y
Rev. 239 (1983); für weitere Nachw. vgl. Fn. 21 hier auf S. 3.

20 Sieber, FS Tiedemann, 449; Wessing, FS Volk, 867; vgl. auch Benz/Klindt, BB 2010,
2977, 2979 sowie Fn. 21.

21 S.u., § 10 A., S. 294 ff., insb. Fn. 367 ff. in § 10 A.II.3.b), S. 301 ff.
22 S.u., § 10 D., S. 410 ff.



Durchsetzung der Rechtsordnung die Organpflichten im Binnenbereich von Ge-
sellschaften beeinflusst und sie in bestimmten Teilbereichen von ihren verbands-
endogenen Bezugspunkten ablöst.23

Die Untersuchung kommt u. a. – soviel kann hier vorweggenommen werden –
zu dem Ergebnis, dass sowohl die Legalitätspflicht als auch die Legalitätsdurch-
setzungspflicht Ausdruck vorrangiger außenrechtlicher Wertungen sind, die sich
insbesondere aus den strafrechtlichen und ordnungswidrigkeitenrechtlichen
Grundsätzen zur sog. Geschäftsherrenhaftung und aus §130 OWiG ergeben, und
aus denen sich wichtige Anhaltspunkte für Gehalt und Reichweite der betreffenden
Organpflichten gewinnen lassen.24 Der Verfasser musste sich erst dazu durchrin-
gen, diesem Ansatz zu folgen, weil eine derartige Öffnung des Gesellschaftsrechts
für fachfremde Einflüsse naturgemäß mit Bauchschmerzen verbunden ist,25 wenn
man seine Überlegungen im Gesellschaftsrecht beginnt und zudem grds. Sym-
pathie für marktoffene und liberale Denkansätze hegt.26 Bewusst ist dem Verfasser,
dass auch der Gedanke einer Funktionalisierung des Privatrechts polarisiert und
z. T. deutliche Abwehrreaktionen hervorruft.27 Vor diesem Hintergrund erscheint
es durchaus nachvollziehbar, wenn im Schrifttum beklagt wird, dass sich „das
Straf- und das Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 130 OWiG) […] in jüngerer Zeit zu-
nehmend zu einer unerwünschten Quelle des Gesellschaftsrechts entwickeln, die
man mit großer Sorge betrachten muss“.28 Der Grund, aus dem sich der Verfasser
gleichwohl für diesen Denkansatz entschieden hat, liegt darin, dass sich die Lega-
litätspflicht und die Legalitätsdurchsetzungspflicht in ihrer derzeit anerkannten
Form, wie noch näher darzulegen sein wird, ohnehin nicht ohne Rückgriff auf das
staatliche Normvollzugsinteresse erklären lassen.29 Kommt man zu der Einschät-
zung, dass es nicht überzeugen würde, jede über das Unternehmensinteresse30 hi-
nausgehende Rechtsbindung der Mitglieder des Leitungsorgans abzulehnen und
die weithin konsentierten Konzepte der Legalitätspflicht und der Legalitätsdurch-
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23 Vgl. die ausführliche Untersuchung in §10 auf S. 294 ff.
24 S.u., §10 B., S. 305 ff. (auch zu bereits vorhandenen Anknüpfungspunkten im Schrifttum)

sowie etwa § 11 mit S. 488 ff. zu den Implikationen für die sachliche Reichweite der organ-
schaftlichen Legalitätsbindung.

25 S. Fn. 27 f. hier auf S. 4.
26 Vgl. die Absage des Verfassers an verteilungspolitisch motivierte Eingriffe in Kredit-

sicherheiten in Chr. A. Weber, Verbriefung, 299 f.
27 S.u. im Abschnitt §10 D., S. 410 ff.
28 Goette, ZHR 175 (2011), 388, 398. Zum „Unbehagen“ des gesellschaftsrechtlichen

Schrifttums bzgl. der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung etwa Rönnau/F. Schneider, ZIP
2010, 53, 56 f.; vgl. auch Paefgen, WM 2016, 433, 442 f.

29 Grigoleit, German and Asian Perspectives, 105, 120 f.; Habersack, FS U. H. Schneider,
429, 434 f.; ferner unten §1 C., S. 21 ff., §3 auf S. 61 ff. und §4 auf S. 82 ff.

30 Gemeint ist hier das nicht schon seinerseits durch staatliche Normvollzugsinteressen ge-
prägte Unternehmensinteresse. Ob es überzeugt, derartige Interessen in das Unternehmensinte-
resse einzubeziehen, wird noch zu diskutieren sein in § 10 C., S. 401 ff.



setzungspflicht (in ihrer derzeit meist angenommenen Form) zu verwerfen, so er-
scheint es konsequent, sich offen zur Prägung durch das staatliche Normvollzugs-
interesse zu bekennen und die Friktionen, die sich daraus im Verhältnis zur all-
gemeinen Privatrechtsdogmatik ergeben31 und die im Grunde auch die Faszination
der Themenstellung ausmachen, herauszuarbeiten, um auf dieser Grundlage nach
möglichst bruchlos umsetzbaren Lösungen mit sachgerechten Ergebnissen zu su-
chen.32 Insoweit kann auf Erkenntnisse aus der allgemeinen Diskussion zur Funk-
tionalisierung des Privatrechts zurückgegriffen werden, die, wie bereits angedeu-
tet, den theoretischen Hintergrund der hier angenommenen Überlagerung der Or-
ganpflichten durch das öffentliche Rechtsdurchsetzungsinteresse bildet. Dabei
wird auch darzulegen sein, dass die vielfach geäußerten Einwände gegen den Ge-
danken der Funktionalisierung des Privatrechts im hier untersuchten Teilbereich
von vergleichsweise geringem Gewicht sind.33

Ringt man sich im Grundsatz dazu durch, eine derartige partielle Prägung der
Organpflichten durch staatliche Steuerungsinteressen zu akzeptieren, so stellt sich
die Frage nach Reichweite und Konturen der resultierenden Pflichtenbindung der
Organwalter. Dafür kann entweder auf allgemeine Prinzipien zurückgegriffen oder
der Anschluss an konkrete dogmatische Konzepte wie den hier gewählten § 130
OWiG und die Geschäftsherrenhaftung gesucht werden.34 Einen Vorteil des zwei-
ten Ansatzes sieht der Verfasser darin, dass er es eher ermöglicht, konkrete Kon-
turen und vor allem Grenzen der legalitätsbezogenen Pflichtenstellung der Organ-
walter herauszuarbeiten, also – bildlich gesprochen –, den Geist des staatlichen
Normvollzugsinteresses zwar nicht gänzlich aus dem Gesellschaftsrecht auszutrei-
ben, ihn aber in eine Flasche von angemessener Größe zu bannen.35 Dies erscheint
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31 Vgl. etwa Torggler, in: Kalss/Torggler, Compliance, 97, 98 ff. sowie zur aufsichtsrecht-
lichen Einwirkung auf die Corporate Governance Binder, ZGR 2013, 760, 781 ff.

32 S. z. B. unten in § 11 C.IV., S. 511ff.
33 S.u. im Abschnitt §10 D., S. 410 ff.
34 Vgl. etwa Holle, 54 ff., 59 ff., der die Legalitätspflicht aus der Überlegung herleitet, dass

die Rechtsordnung „oberste Determinante privatautonomer Handlungsmaßstäbe“ sei, und die
Legalitätskontrollpflicht aus dem Gedanken der Delegation folgert (s. dazu insb. auch Verse,
ZHR 175 (2011), 401, 404), dann aber durchaus zu konkreten Ergebnissen gelangt, indem er
sich wertungsmäßig etwa an §130 OWiG orientiert (S. 61). Für die Herleitung aus § 130 OWiG
hingegen Reichert, FS Hoffmann-Becking, 943, 954 f.; s. dazu noch § 10 B.II., S. 326 ff.

35 Mit Recht ist die vorherrschende Konzeption der Legalitätspflicht im Schrifttum z. T. als
diffus bezeichnet und eine Tendenz zu ausufernden Anforderungen beklagt worden, s. etwa
Koch, § 93 Rn. 12, der beklagt, dass „diffuses Institut der Legalitätspflicht als immer weiter
greifende Pflichtenquelle, namentl. im Compliance-Bereich […], aufgefasst wird“; vgl. z. B.
auch Seibt, NZG 2015, 1097, 1100; Torggler, in: Kalss/Torggler, Compliance, 97, 100 ff., 127 f.,
ferner Hemeling, ZHR 175 (2011), 368, 381 f. sowie Kort, NZG 2012, 926, der von „diffusen
Compliance-Vorstellungen“ spricht. S. aber auch vorige Fn. dazu, dass eine Anlehnung an
konkrete Normen wie §130 OWiG prinzipiell auch dann möglich ist, wenn zur Pflichten-
begründung nur auf allgemeine Prinzipien abgestellt wird.



dem Verfasser angesichts der z. T. beklagten Ausuferungstendenzen der Compli-
ance- und Organhaftungsdiskussion36 besonders wichtig, und in diesem Punkt ist
die Untersuchung geeignet, über ihr theoretisches Anliegen hinaus praxisrelevante
Ergebnisse hervorzubringen.

Weitere Ansätze zu einer sachgerechten Pflichtenbegrenzung ergeben sich da-
raus, dass es in der Denkrichtung der vorliegenden Arbeit liegt, die legalitätsbezo-
gene Pflichtenstellung der Organwalter als (wenngleich atypisches) Instrument der
privaten Rechtsdurchsetzung zu begreifen und es in die Diskussion zur privaten
und staatlichen Rechtsdurchsetzung einzuordnen. Dadurch wird deutlich, dass die
Legalitätspflicht und die Legalitätsdurchsetzungspflicht auch im Interesse einer
sinnvollen Abstimmung mit weiteren Rechtsdurchsetzungsmechanismen der Be-
grenzung bedürfen, wenn der (atypische) private Normvollzug diesen Mechanis-
men (insb. der behördlichen Normdurchsetzung) nicht in sachwidriger Weise vo-
rauseilen soll.37

IV. Weitere Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Der gewählte Ansatz lässt es – jedenfalls mit Blick auf die Begrenzung des Um-
fangs der Arbeit – vertretbar erscheinen, zwei Bereiche trotz eminenter Praxisrele-
vanz aus dem Untersuchungsgegenstand auszugrenzen. Dies betrifft zum einen die
Existenz und die Ausformung der legalitätsbezogenen Organpflichten im Kon-
zern38 und zum anderen den weiten Bereich aufsichtsrechtlicher Sonderpflichten,
namentlich im Kredit- und Versicherungswesen.

Die Ausklammerung des Konzerns rechtfertigt sich dadurch, dass ansonsten
weitreichende Untersuchungen zum Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht er-
forderlich wären, die zwar an Vorarbeiten im Schrifttum und einzelne behördliche
und instanzgerichtliche Entscheidungen anknüpfen könnten,39 aber noch keine
tragfähige Grundlage in Gestalt höchstrichterlicher Entscheidungen hätten und
deshalb umfangreich ausfallen müssten: Vom Unternehmensinteresse40 abgekop-
pelte konzerndimensionale Legalitäts- und Legalitätsdurchsetzungspflichten sind
nach dem hier gewählten Ansatz nur anzuerkennen, wenn und soweit sich außen-
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36 Vgl. vorige Fn.
37 S. u.a in § 11 D.III., S. 574 ff., namentlich in § 11 D.III.1.c), S. 577 ff. und § 11 D.III.3.,

S. 588 ff.
38 Zur herausragenden praktischen Bedeutung der Compliance im Konzern z.B. Habersack,

FS Möschel, 1175; Koch, WM 2009, 1013; Lutter, FS Goette, 289, 290 f.; Verse, ZHR 175
(2011), 401, 402; vgl. auch Schürmann, 235.

39 S. beispielhaft Fn. 42 f.
40 Gemeint ist auch hier das nicht schon vom öffentlichen Normvollzugsinteresse geprägte

Unternehmensinteresse.



rechtliche Wertungsgrundlagen wie41 §130 OWiG42 und die Grundsätze der straf-
rechtlichen und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Geschäftsherrenhaftung43 auch
auf Vorgänge in Tochtergesellschaften unternehmenstragender Verbände bezie-
hen.44 Ansonsten bliebe es auch in Bezug auf Beteiligungen an Tochtergesellschaf-
ten bei der allgemeinen, auf das Unternehmensinteresse bezogenen Sorgfalts-
pflicht des Vorstands der Muttergesellschaft (§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG), und eine wei-
tergehende Überlagerung der Organpflichten mit Blick auf das hier im Mittelpunkt
der Betrachtung stehende staatliche Normvollzugsinteresse wäre abzulehnen.45

Im – ebenfalls auszuklammernden – Bereich des (insb. Banken- und Versiche-
rungs-) Aufsichtsrechts besteht mit Blick auf Defizite der sog. debt governance
eine besondere Interessenlage, die es jedenfalls nicht erlaubt, dort erarbeitete Er-
kenntnisse und Argumente unreflektiert auf das allgemeine Gesellschaftsrecht zu
übertragen.46 Es mag zwar sein, dass ein derartiger Wissenstransfer zwischen den
Gebieten bei gebührender Berücksichtigung der Unterschiede in der Interessenlage
möglich ist und mit Blick auf die z. T. genannte „Schrittmacherfunktion“ des Auf-
sichtsrechts ebenfalls Erkenntnisgewinn versprechen würde.47 Dieser Ansatz un-
terscheidet sich jedoch in wesentlichen Punkten von der hier ansonsten verfolgten
Denkrichtung, so dass seine Einbeziehung die monographietypische innere Ver-
bindung der angestellten Überlegungen beeinträchtigen würde. Der Gedanke einer
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41 Daneben gibt es prinzipiell noch andere taugliche Wertungsgrundlagen im Außenrecht,
s. §11 D.III.2.b), S. 582 ff.

42 Zur Problematik der Einbeziehung von Konzernsachverhalten bei § 130 OWiG etwa:
OLG München CCZ 2016, 44 f. und bereits BGH GRUR 1982, 244, 247 (offen lassend unter
Äußerung von Bedenken mit Blick auf die Rechtsfähigkeit der Tochtergesellschaft); BKartA
Bescheid v. 9.2.2009 – B1–200/06, BeckRS 2014, 14659 – Etex; vgl. ferner den Bußgeld-
bescheid der Staatsanwaltschaft München I in der causa Siemens (abgedruckt bei Geismar,
168 ff.); aus dem Schrifttum etwa Bosch, ZHR 177 (2013), 454; Caracas, CCZ 2015, 167ff.;
Grundmeier, 37 ff.; Holle, 400 ff.; Hüneröder, 67 ff.; Koch, AG 2009, 564; KK-OWiG/Rogall,
§ 130 Rn. 27; Rönnau, ZGR 2016, 277, 289 ff.

43 Dazu etwa Holle, 384 ff.; Petermann, 194 ff.; Ransiek, 78 ff.; ders., ZGR 1999, 613,
626 ff.; Schürmann, 235 f.; Tiedemann, NJW 1986, 1842, 1845f. Hinzuweisen ist darauf, dass
auch im Lederspray-Fall ein Konzernsachverhalt gegeben war, BGHSt 37, 106, 108; dazu
Schürmann, 235 f.; vgl. auch Ransiek, ZGR 1999, 613, 633 f.

44 Grundmeier, 117 ff. mit ähnlichem Ansatz (konzerndimensionale Aufsichtspflicht aus
§ 130 OWiG, die mittels der Legalitätspflicht in das Innenverhältnis verlängert wird); vgl. auch
Holle, 384 ff., 400 ff. i.V.m. S. 223 f.; Kutschelis, 250 f., die aber die Konzerndimension des
§ 130 OWiG und der Geschäftsherrenhaftung i.E. (abgesehen von Sonderkonstellationen) ab-
lehnen.

45 Für eine solche Lösung namentlich Verse, ZHR 175 (2011), 401, 407 f., 411 ff.
46 Bürkle, BB 2005, 565, 567; Tröger, ZHR 177 (2013), 475, 516 insb. Fn. 195 mit Begriff

„debt governance“; Binder, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 145, 162 ff; Har-
barth, ZHR 179 (2015), 136, 142; s. auch noch unten in § 17 B., S. 847 ff.

47 Zu den Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Ansatzes mit jeweils unterschiedlicher
Akzentuierung Binder, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 145, 152, 162 ff;
Bürkle, BB 2005, 565, 567; Dreher, ZGR 2010, 496, 497 ff.; S. H. Schneider, 258.



Orientierung am Vorbild des Aufsichtsrechts wird deshalb im Folgenden nicht
weiterverfolgt. Das schließt gelegentliche Hinweise auf die Diskussion zum Auf-
sichtsrecht indes nicht aus.

V. Untersuchungsmethode

Die zu tätigenden Aussagen zur lex lata werden dogmatisch hergeleitet und be-
gründet. Um ihren Hintergrund näher auszuleuchten, werden z. T. rechtsverglei-
chende, vor allem aber rechtsökonomische Überlegungen angestellt. Der Stellen-
wert, die Möglichkeiten und die Grenzen der rechtsökonomischen Betrachtung
werden noch gesondert anzusprechen sein, weshalb es hier im Wesentlichen bei
einem Verweis nach unten bewenden kann.48 Schon jetzt sei aber darauf hingewie-
sen, dass die sich stellenden rechtsökonomischen Zusammenhänge komplex und
vielfach auch durch gegenläufige Einflussfaktoren geprägt sind. Der Verfasser zielt
nicht darauf, diese Einflussfaktoren (etwa im Rahmen eines formalen Modells) zu
quantifizieren oder empirisch zu messen, um abschließende Aussagen der Art zu
treffen, dass bspw. die Steuerung des Unternehmensverhaltens mittels der Legali-
tätspflicht per Saldo effizient oder ineffizient ist. Vielmehr bleibt es insoweit bei
der bescheideneren Zielsetzung, die jeweiligen Einflussfaktoren einschließlich
ihrer Wirkungsrichtung herauszuarbeiten und die in der rechtswissenschaftlichen
Diskussion (vielfach implizit) ohnehin vorhandenen rechtsökonomischen Prämis-
sen schärfer herauszuarbeiten und in die Diskussion im rechtsökonomischen
Schrifttum einzuordnen, um die dogmatische Analyse vor einem genauer aus-
geleuchteten Hintergrund durchführen und ihre Ergebnisse zumindest plausibili-
sieren zu können.49 Vereinzelt werden darüber hinaus rechtssoziologische Erkennt-
nisse in die Betrachtung einzubeziehen sein.

B. Gang der Untersuchung

Zunächst gilt es, die Legalitätspflicht und die gängigen Begründungsansätze im
Schrifttum genauer herauszuarbeiten und zu entscheiden, welche Ansätze einer
genaueren Analyse bedürfen. Nachdem damit der Ausgangsbefund im deutschen
Recht dargestellt ist, wird als Hintergrund für die weiteren Erwägungen heraus-
gearbeitet, inwieweit die Legalitätspflicht im US-amerikanischen Recht Parallelen
findet und welche Bedeutung diesen zukommt. Das sich an diese Grundlegung
anschließende zweite Kapitel ist der Frage gewidmet, ob die Legalitätspflicht ver-
tragstheoretisch aus den Interessen der Aktionäre und weiterer sog. Stakeholder
der Gesellschaft abgeleitet werden kann. Dies wird zu verneinen sein. Im dritten
Kapitel geht der Verfasser der Frage nach, ob und ggf. inwieweit es aus rechtsöko-
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48 S.u., § 5 A., S. 101 ff.
49 Zu alldem näher in § 5 A., S. 101 ff.



nomischer Sicht Sinn ergibt, die Legalitätspflicht funktional als Instrument zur
Durchsetzung der Rechtsordnung einzusetzen. Dabei wird auch die Diskussion
zur privaten und staatlichen Rechtsdurchsetzung aufzugreifen sein.

Das dogmatische Herzstück der Überlegungen zur Legalitätspflicht findet sich
sodann im vierten Kapitel. Nach einigen dogmatischen Vorüberlegungen ist zu
fragen, ob es aus rechtsdogmatischer Sicht überzeugend ist, in der Legalitätspflicht
ein Instrument zur Durchsetzung der Rechtsordnung zu sehen. Dies wird in be-
grenztem Rahmen zu bejahen sein, was eine Einordnung in die Diskussion zur
Funktionalisierung des Privatrechts und zum Konzept des Unternehmensinteresses
erforderlich macht. Nachdem weitere Implikationen des gewählten dogmatischen
Ansatzes herausgearbeitet sind, gilt es, die sachliche Reichweite der Legalitäts-
pflicht zu vermessen, also herauszuarbeiten, bei Verletzung welcher Rechtsnormen
des Außenrechts sich der Vorstand unter welchen grundsätzlichen Voraussetzun-
gen einen Legalitätspflichtverstoß im Innenverhältnis vorhalten lassen muss. An-
schließend ist zu fragen, ob nach dem gewählten Herleitungsansatz auch bei ande-
ren Rechtsformen als der Aktiengesellschaft eine Legalitätspflicht anzuerkennen
ist und ob eine Differenzierung nach dem Realtyp der jeweiligen Gesellschaft ge-
boten erscheint. In einem weiteren Abschnitt wird der praxisrelevanten und als
Grundlegung für die weiteren Überlegungen wichtigen Frage nachzugehen sein,
ob und ggf. inwieweit die Legalitätsbindung des Vorstands im Innenverhältnis
beim Handeln auf unklarer rechtlicher (oder tatsächlicher) Grundlage modifiziert
werden muss.

Es schließt sich an diese Überlegungen ein zweiter Teil der Arbeit an, der ganz
der – wie ausgeführt,50 vielfach als Legalitätskontrollpflicht bezeichneten – Lega-
litätsdurchsetzungspflicht des Vorstands im Innenverhältnis gewidmet ist. Im ers-
ten Kapitel dieses Teils sind rechtsvergleichende, unionsrechtliche und rechtsöko-
nomische Überlegungen anzustellen. Insbesondere ist zu fragen, wie Compliance-
Systeme typischerweise aufgebaut sind, aus welchen (auch: rechtsökonomischen,
rechtssoziologischen und kriminologischen) Gründen das Verhalten der für die
Gesellschaft handelnden Personen überhaupt der Überwachung bedarf und inwie-
weit es Sinn ergibt, diese Überwachung (auch) zum Gegenstand der gesellschafts-
rechtlichen Organpflichten im Innenverhältnis zu machen. Vor diesem Hintergrund
ist dogmatisch zu untersuchen, auf welche Rechtsgrundlage sich die Legalitäts-
durchsetzungspflicht stützen kann. Im Anschluss gilt es, den Maßstab, nach dem
geprüft wird, ob der Legalitätsdurchsetzungspflicht Genüge getan worden ist, nach
Möglichkeit wenigstens etwas zu präzisieren.

Im dritten Teil der Arbeit ist den Rechtsfolgen bei Verletzung der Legalitäts-
pflicht oder der Legalitätsdurchsetzungspflicht genauer nachzugehen. Dies gilt ins-
besondere für die prinzipielle Regresspflichtigkeit hoheitlicher Geldsanktionen,
die Erstattung von Individualsanktionen durch die Gesellschaft, den Vorteilsaus-
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50 S.o. Fn. 1 im Abschnitt A.I. (S. 1).



gleich und die Kausalität der Pflichtverletzung für den entstandenen Schaden. Der
sich anschließende vierte Teil ist abschließenden und zusammenfassenden Über-
legungen gewidmet.

C. Terminologische Vorüberlegung

Nicht selten wird beklagt, dass in der Compliance-Diskussion unscharfe, nicht
hinreichend konturierte Begrifflichkeiten verwendet würden.51 Deshalb erscheint
es sinnvoll, zu Beginn einige terminologische Klärungen vorzunehmen. Zu den
Begriffen der Legalitätspflicht und der Legalitätsdurchsetzungspflicht wird aller-
dings unten noch gesondert Stellung zu nehmen sein.52

I. Compliance

Der Begriff der Compliance wird im Folgenden als zusammenfassende Bezeich-
nung verwendet für alle Maßnahmen des Unternehmensträgers und der für ihn
handelnden Personen, die getroffen werden oder getroffen werden müssen, um
auf die Einhaltung bestimmter, sogleich noch näher einzugrenzender53 Regeln
hinzuwirken.54 Mit „Maßnahmen“ sind sowohl solche mit einer präventiven Ziel-
setzung gemeint als auch Schritte zur Aufklärung und Sanktionierung in der Ver-
gangenheit liegenden Fehlverhaltens.55 Weil die Bindung aller Rechtssubjekte an
die Vorgaben der Rechtsordnung als solche eine Selbstverständlichkeit („Binsen-
weisheit“) darstellt,56 sind es gezielte und systematisch angelegte Vorkehrungen,
die in der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens verankert sind,
welche die besondere, eigenständige Dimension des Phänomens der Compliance

10 Einleitung

51 Z.B. J. Hüffer/U. H. Schneider, ZIP 2010, 55; Hemeling, ZHR 175 (2011), 368, 381 f.;
Kort, NZG 2012, 926.

52 § 1 A., S. 15 ff. (Legalitätspflicht); § 17 A., S. 845 ff. (Legalitätsdurchsetzungspflicht).
53 S. Fn. 73 ff. auf S. 12 f.
54 Ähnlich Reichert, FS Hoffmann-Becking, 943, 945 f. („Gesamtheit aller Maßnahmen, die

erforderlich sind, um ein rechtmäßiges Verhalten des Unternehmens, seiner Organmitglieder
und der Mitarbeiter mit Blick auf alle gesetzlichen Gebote und Verbote zu gewährleisten“);
ähnlich wie Reichert formulieren etwa auch Harbarth, ZHR 179 (2015), 136, 138; S. H. Schnei-
der, 273; U. H. Schneider, ZIP 2003, 645, 646; vgl. auch Hauschka, ZIP 2004, 877; Goette,
ZHR 175 (2011), 388, 390 f.; Nietsch, ZGR 2015, 631, 633. Die von Reichert verwendete
Wendung „zu gewährleisten“ vermeidet der Verfasser bewusst, weil darin schon eine Fest-
legung der verlangten Anstrengungen anklingt (auch Nietsch spricht an der zitierten Stelle
davon, dass auf rechtskonformes Verhalten der Mitarbeiter hingewirkt werde).

55 So z.B. Reichert, FS Hoffmann-Becking, 943, 945 f.; Seibt/Cziupka, AG 2015, 93 („Prä-
vention, Detektion und Ahndung“). Zu den einzelnen Komponenten noch ausführlich in § 16 A.,
S. 770 ff. m.w. N.

56 U. H. Schneider, ZIP 2003, 645, 646; U. H. Schneider/S. H. Schneider, ZIP 2007, 2061;
Bürkle, BB 2005, 565, 569; zuletzt etwa Blassl, WM 2018, 603, 604.



Sachwortverzeichnis

Abschreckung 107ff., 120 ff., 167 ff., 193 ff.,
968 ff.

– Differentialabschreckung 193ff.
– optimale 105 ff.
– übermäßige 180 ff.
– unzureichende 129 ff.
Adverse Selektion 89 ff., 976 f.
Aktienkurs 64, 67 ff., 152
Aktionäre 63 ff.
– immaterielles Interesse 74 ff.
– Interessenlage 63 ff.
Aktivitätsniveau 110, 114, 526ff., 801
Anspruchsverfolgungspflicht 195 ff., 228 f.,

476 ff., 538 f.
Arbeitsrecht 162 f., 252 f., 281 ff., 357 ff.
Aufsichtsrat 24 f., 197, 201 ff., 207 ff., 228 f.,

348 ff., 372
Aufwendungsersatz 251ff., 270, 280,

289ff., 324, 1006ff.
Augenblicksversagen 172, 189
Außenhaftung 114, 341 ff., 379, 491, 501,

528, 534 ff.
Ausländisches Recht 618 ff.

Baustoff-Entscheidung des BGH 528, 534,
537 ff.

Behördliche Rechtsdurchsetzung 229 ff.,
442, 459 ff., 581 ff., 588 ff., 604

Beratungskosten 184ff.
Brauchbare Illegalität i.S. d. Systemtheorie

142ff.
Bußgeldregress 951 ff.
Business Judgment Rule 27 f., 44 f., 392 ff.,

665 ff., 703 ff., 912 ff.

Caremark 40, 725 ff., 740 ff.
Compliance-System 11 f., 84 ff., 450 ff., 482,

747ff., 770 ff., 909 ff.
Corporate Governance 96 ff., 146 ff., 166,

173f., 201, 288
– Defizite als Grund für Rechtsverstöße

146ff.

Delaware 39 ff., 725 ff.
Deliktsrecht 248ff., 300 f., 378 f., 341 f.,

496 ff., 518 ff., 531 ff.
Demand-Erfordernis 43 ff., 57, 735 ff.
De minimis-Ausnahme 445ff.
Derivative Suit 43 ff., 57 ff., 205 f., 735 ff.
Diversifizierung 69ff., 116, 182, 192, 205,

325, 634ff., 647 f., 958 f.
D&O-Versicherung 45, 57, 138, 174, 182ff.,

239 ff., 260 ff., 953, 966, 980, 991

Effizienter Rechtsbruch 118 ff., 523 f.
Effizienzkriterium 102 f., 105 f.
Ermessen 98, 183, 392 ff., 578 ff., 597 ff.,

605 ff., 662 ff., 703 ff., 882 ff., 911 ff.
Erstattung von Sanktionen 250ff., 268 ff.,

1006ff.
Externe Effekte 72, 91 f., 504, 509, 517, 540,

604, 639, 802f.

Freiheitssicherung 417
Funktionalisierung des Privatrechts 410 ff.

Garantenpflicht 336 ff., 378, 784, 865,
870 f.

Geschäftsherrenhaftung 327 f., 336 ff., 361,
371ff., 439, 473 ff., 864 ff.

Gesellschafterbeschluss 460 ff.
Gläubigerschutz 88 ff., 272, 279, 465 ff.,

539 f., 638 ff.
GmbH 31, 56, 204f., 461 ff., 538, 640 ff.

Hindsight bias 191f., 395, 680, 686, 730,
815, 821, 898

Immaterialgüterrechte 558ff.
Immaterielles Interesse der Aktionäre 74 ff.
Informationen 220 ff., 586 f., 824
Interdependenz von Tatbestand und Rechts-

folge 178 ff., 511 ff., 577 ff., 685 f., 924
Interne Ermittlungen 220 ff., 239, 481, 774,

806, 819, 937, 1053



Judgment Proofness 120ff., 126, 522 ff.,
776

Kapitalmarkteffizienz 68, 152
Kausalität 839, 868, 1052 ff.
Kompensationsinteresse 65, 69 f., 124, 177,

413f., 427, 449, 647
Kurseffekte des Rechtsbruchs 64, 67 ff.,

152

Last period-Problem 152 ff., 196, 783, 793,
1041

Law as a price-theory 52
Learned Hand-Rule 810, 889 ff.
Legalitätspflicht
– Begriff 1 f.
– dogmatische Begründung 326ff.
– Herleitungsansätze 21 ff.
– Interessenlage der Aktionäre 61 ff.
– Interessenlage externer Stakeholder

82 ff.
– ökonomischer Hintergrund 101 ff.
– Rechtsvergleichung 35ff.
– sachliche Reichweite 488 ff.

Legalitätskontrollpflicht 1, 9, 16, 845 ff.
Legalitätsdurchsetzungspflicht 845 ff.
– Begriff 1 f., 16 f.
– Begründungsansätze 21 ff., 845 ff.
– dogmatische Begründung 845ff.
– ökonomischer Hintergrund 770 ff.
– Rechtsfolgen der Pflichtverletzung

951ff.
– Rechtsvergleichung 723 ff.

Legal Judgment Rule 650ff., 662 ff.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 88, 291,
616 ff.

Malum in se 51 f.
malum prohibitum 51f.
Marchand v. Barnhill 732 ff.
Motion to dismiss 43 ff., 734 ff.

Net loss rule 37 ff., 1032
Neutralitätsprinzip 110 ff.
Normvollzugsinteresse 3 ff., 284 ff., 294 ff.,

301 ff., 307 ff.
Nützliche Rechtsverstöße 118 ff., 138 ff.

Öffentliches Interesse 3 ff., 284 ff., 294 ff.,
301 ff., 307 ff.

Öffentliches Recht 303, 361 ff., 422 f.,
498 ff., 574 ff.

Ökonomische Analyse des Rechts 8, 101 ff.,
504 ff., 776 ff.

Ordnungswidrigkeitenrecht 326ff., 424 ff.,
501 ff., 603 ff., 866 ff.

Portfoliointeresse 71 ff.
Prävention 167 ff., 212, 234ff., 268 ff.,

296 ff.
– unzureichende Sanktionen 129 ff.
Prinzipal-Agent-Theorie 33 f., 73 f., 146 ff.,

184 ff., 638 ff., 688 f.
Privatautonomie 64, 81, 169 ff., 417 ff.
Private Enforcement 217ff., 227, 576ff.
Private Rechtsdurchsetzung 217 ff., 227,

576ff.
Prospect theory 152 ff., 157 ff., 196 f., 783,

793, 831

Rationalität 109, 113, 120 ff., 152, 157 ff.,
196 f., 515 ff.

Rational choice-Ansatz 120ff.
Rechtmäßiges Alternativverhalten 515 f.,

672, 680f., 1051f., 1054 ff.
Rechtsirrtum 193, 594 ff., 650 ff., 701
Rechtsökonomik 8, 101 ff., 504 ff., 776 ff.
Rechtsunsicherheit 193, 594, 678 ff., 689 ff.,

704 f., 872 f., 919, 1078
Reputation, Reputationsschaden 84ff.,

135 ff., 151 ff., 642, 742ff., 1023 ff.
Risikoaversion 88, 114 ff., 124 f., 130 ff.,

158, 170ff., 180 ff.
Risikoneutralität 109, 113 ff., 678 ff.,

968 ff.
Risikoteilung 114ff., 325, 635 ff.
Risikovermeidungsverhalten 184ff., 214
Rückschaufehler 191f., 395, 680, 686, 730,

815, 821, 898

Sanktionen 101ff., 120 ff.
– Theorie optimaler Sanktionen 101 ff.,

110 ff., 120 ff., 129 ff., 212 ff., 400,
776

– Neutralitätsprinzip 110 ff.
Sanktionsverlagerungsverbot 268ff., 322,

1007
Sanktionsversicherung 170ff., 257 ff.

1144 Sachwortverzeichnis



Schadensabwendungsinteresse 33, 63 ff.,
320 f., 388

Schadensersatz 168ff., 262 ff., 951 ff.,
1031 ff.

– Bemessung 951 ff.
– Regress für Bußgelder 951ff.
Sorgfaltspflicht 7, 32 ff., 65, 79, 386 ff.,

856 ff., 943, 1082
Stone v. Ritter 725 ff.
Strafrecht 336ff., 374 ff., 421, 501 ff., 542,

863ff.

Teamproduktionstheorie 97 f.
Tone at the top 12, 235, 450ff., 748, 771,

797, 815, 854

Ultra vires-Lehre 26, 53 ff.
Universal ownership 71 ff.
Unternehmensinteresse 33 ff., 401 ff.
Unternehmenssanktionen 110ff., 125 ff.,

799 ff., 818 ff.
– Neutralitätsprinzip 110 ff.
Unternehmerisches Ermessen 27 f., 44 f.,

392 ff., 665 ff., 703 ff., 912 ff.
UWG 313, 561 ff., 589 ff.

Verbandsinteresse 33, 63
Verbandssanktionen 110ff., 125 ff., 799 ff.,

818 ff.
– Neutralitätsprinzip 110 ff.
Verfassungsrecht 162ff., 319, 414, 432 ff.
Verhaltenssteuerung 104, 109f., 241 ff.,

522 ff., 831 f.
– Aktivitätsniveau 110, 114, 526 ff., 801
– Sorgfaltsniveau 110, 525f., 679
Verhältnismäßigkeit 162 ff., 434 ff.
Verkehrspflichten 518 ff., 534 ff., 543 ff.
Vermögensrestriktion 122 ff., 776 ff.
Vertragsrecht 489ff., 565 ff.
Verwaltungsrecht 574ff., 662, 820
Vollzugsdefizite 66, 129ff., 162 f., 302,

575ff.
Vorteilsausgleichung 1031ff.

Weisung 460ff.
Wettbewerbsverzerrung 139, 455ff., 624

Zielvorgaben 231, 777, 783 f., 795, 818,
903

Zivilrecht 253 ff., 285 ff., 489 ff., 651 ff.,
1034

Sachwortverzeichnis 1145




	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung�����������������
	A. Gegenstand, Grundansatz und Methode der Untersuchung��������������������������������������������������������������
	I. Kern des Untersuchungsgegenstands�������������������������������������������
	II. Einbeziehung weiterer Rechtsformen neben der Aktiengesellschaft��������������������������������������������������������������������������
	III. Grundansatz und Leitgedanken der Untersuchung���������������������������������������������������������
	IV. Weitere Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes������������������������������������������������������������
	V. Untersuchungsmethode������������������������������

	B. Gang der Untersuchung�������������������������������
	C. Terminologische Vorüberlegung���������������������������������������
	I. Compliance��������������������


	Sachwortverzeichnis��������������������������

